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Tagesordnungspunkt:

Stiftung Ruhr Museum 
hier: Vertretung der Stadt Essen im Kuratorium der Stiftung Ruhr Museum

Kenntnisnahme:

Das Ergebnis der Erörterungsgespräche zwischen der Stadt Essen, dem Land NRW und 
dem LVR zur Besetzung des Kuratoriums der Stiftung Ruhr Museum wird gemäß Vorlage 
Nr. 14/2239 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
Das Kuratorium der unselbständigen Stiftung Ruhr Museum besteht gemäß § 5 Absatz 1 
der Stiftungssatzung aus sechs Mitgliedern des Kuratoriums der Stiftung Zollverein, von 
denen jeweils zwei Mitglieder vom Land NRW, der Stadt Essen und dem LVR entsandt 
werden. 
 
Der Rat der Stadt Essen hat aufgrund eines gemeinsamen Antrages von SPD und CDU im 
September 2015 die Verwaltung der Stadt Essen beauftragt, Verhandlungen mit dem 
Land NRW und dem LVR aufzunehmen mit dem Ziel, die Anzahl der Vertreterinnen / 
Vertreter der Stadt Essen im Kuratorium der Stiftung Ruhr Museum mit Beginn der neuen 
Amtsperiode ab 01.01.2018 zu erhöhen.  
 
Zwecks Umsetzung des Beschlusses des Rates der Stadt Essen, der im Wesentlichen mit 
dem im Vergleich zu den beiden anderen Stiftern, Land NRW und LVR, erheblich höheren 
Zuschuss der Stadt Essen zu den Betriebskosten des Ruhr Museums auf dem Gelände der 
Zeche Zollverein begründet ist, hat sich die Stadt Essen zur Aufnahme der Verhandlungen 
im Frühjahr 2017 an das Land NRW und an den LVR gewandt.  
 
Nach eingehenden Erörterungsgesprächen der Stadt Essen mit dem Land NRW und dem 
LVR haben beide Gesprächspartner gegenüber der Stadt Essen deutlich gemacht, dass aus 
ihrer Sicht keine begründete Notwendigkeit für eine Änderung der Anzahl der Sitze im 
Kuratorium der Stiftung Ruhr Museum gesehen wird. 
Als Ergebnis wurde der Stadt Essen einvernehmlich vorgeschlagen, eine politische 
Vertreterin / einen politischen Vertreter sowie die Kulturdezernentin / den 
Kulturdezernenten der Stadt Essen ab der Wahlperiode 01.01.2018 in das Kuratorium der 
Stiftung Ruhr Museum zu entsenden. Alternativ wurde vorgeschlagen, dass die 
Kulturdezernentin / der Kulturdezernent der Stadt Essen zukünftig als dauerhaftes 
beratendes Mitglied oder als Gast ohne Stimmberechtigung an den Sitzungen des 
Kuratoriums der Stiftung Ruhr Museum teilnimmt. 
Aktuell ist die Stadt Essen mit zwei politischen Vertreterinnen / Vertretern im Kuratorium 
der Stiftung Ruhr Museum vertreten. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2239: 
 
1. Ausgangslage 
 

Das Kuratorium der unselbständigen Stiftung Ruhr Museum besteht gemäß  
§ 5 Absatz 1 der Stiftungssatzung aus sechs Mitgliedern des Kuratoriums der Stiftung 
Zollverein, von denen jeweils zwei Mitglieder vom Land NRW, der Stadt Essen und 
dem LVR entsandt werden. Gemäß Stiftungssatzung hat das Kuratorium der Stiftung 
Ruhr Museum lediglich eine beratende und beschlussempfehlende Funktion. Etwaige 
Entscheidungen trifft der Stiftungsrat der Stiftung Zollverein. Die Stiftungssatzung 
liegt als Anlage bei. 
 

 Der Rat der Stadt Essen hat aufgrund eines gemeinsamen Antrages von SPD und 
CDU im September 2015 die Verwaltung der Stadt Essen beauftragt, Verhandlungen 
mit dem Land NRW und dem LVR aufzunehmen mit dem Ziel, die Anzahl der 
Vertreterinnen / Vertreter der Stadt Essen im Kuratorium der Stiftung Ruhr Museum 
mit Beginn der neuen Amtsperiode ab 01.01.2018 zu erhöhen.  

 
2. Aktueller Sachstand 
  

Zwecks Umsetzung des Beschlusses des Rates der Stadt Essen, der im Wesentlichen 
mit dem im Vergleich zu den beiden anderen Stiftern, Land NRW und LVR, erheblich 
höheren Zuschuss der Stadt Essen zu den Betriebskosten des Ruhr Museums auf 
dem Gelände der Zeche Zollverein begründet ist, hat sich die Stadt Essen im 
Frühjahr 2017 an das Land NRW und an den LVR gewandt. Dies mit dem Ziel, die 
Anzahl der Vertreterinnen / Vertreter der Stadt Essen im Kuratorium der Stiftung 
Ruhr Museum mit Beginn der neuen Amtsperiode ab 01.01.2018 zu erhöhen. 

  
Nach eingehenden Erörterungsgesprächen der Stadt Essen mit dem Land NRW und 
dem LVR haben beide Gesprächspartner gegenüber der Stadt Essen deutlich gemacht, 
dass aus ihrer Sicht keine begründete Notwendigkeit für eine Änderung der Anzahl der 
Sitze im Kuratorium der Stiftung Ruhr Museum gesehen wird. Dies vor allem vor dem 
Hintergrund der erst kürzlich vorgenommenen Vertragsverlängerungen sowie einer 
durch die Veränderung der Sitzanzahl/-verteilung notwendig werdenden 
umfangreichen Satzungsänderung. 
 
Da die Stadt Essen aktuell mit zwei politischen Vertreterinnen / Vertretern im 
Kuratorium der Stiftung Ruhr Museum vertreten ist, erscheint aus Sicht des Landes 
NRW eine Einbindung der Kulturdezernentin / des Kulturdezernenten der Stadt Essen 
als dauerhaftes beratendes Mitglied oder als Gast ohne Stimmberechtigung im 
Kuratorium sinnvoll und wünschenswert, um die kulturfachlichen Inhalte aus Sicht der 
Stadt Essen verwaltungsseitig begleiten zu können. 
 
Seitens des LVR wurde auf die sehr positive Erfahrung mit der Delegation je einer 
Vertreterin / eines Vertreters aus Politik und Verwaltung hingewiesen. Diese 
gemeinschaftliche politische und verwaltungsseitige Vertretung im Kuratorium der 
Stiftung Ruhr Museum wird aus Sicht des LVR als wünschenswert angesehen. 
Alternativ schließt sich der LVR dem Vorschlag des Landes NRW an, dass die 
Kulturdezernentin / der Kulturdezernent der Stadt Essen als dauerhaftes beratendes 
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Mitglied oder als Gast ohne Stimmberechtigung an den Sitzungen des Kuratoriums 
der Stiftung Ruhr Museum teilnimmt. 
 

3. Ergebnis 
 

Auf Grundlage der oben genannten Gesprächsergebnisse wurde der Stadt Essen 
einvernehmlich vorgeschlagen, eine politische Vertreterin / einen politischen 
Vertreter sowie die Kulturdezernentin / den Kulturdezernenten der Stadt Essen ab 
der Wahlperiode 01.01.2018 in das Kuratorium der Stiftung Ruhr Museum zu 
entsenden. Alternativ wurde vorgeschlagen, dass die Kulturdezernentin / der 
Kulturdezernent der Stadt Essen zukünftig als dauerhaftes beratendes Mitglied oder 
als Gast ohne Stimmberechtigung an den Sitzungen des Kuratoriums der Stiftung 
Ruhr Museum teilnimmt. 

 
 
Im Auftrag 
 
S o e t h o u t 



§1
Name, Rechtsfonn

(1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung Ruhr Museum .

(2) . Sie ist eine unselbstän ige Stiftung in der Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftu g

Zoll erein und w rd, soweit diese Satzung keine andere Regelung trifft,  on dieser  m

Rechts-und Geschäftsverkehr vertreten.

(3) Die Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden in weiblicher und männlicher Form

geführt.

§2
Stiftiingszweok

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwec e im Sinne des

Abschnitts "Steuerbe ünstigte Zwecke  der Abgabenordhuhg.

( ) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kultur, Bildung und Wissenschaft durch Errichtung

• un  Betrieb des Ruhr Museums in Form einer rechtlich unselbständigen Stiftung.

(3) Der Stiftungszweck wird verw rklicht insbesondere durch den Betrieb des Ruhr Museums

mit dem Ziel

die natur- und kultu geschichtlichen S mmlungen des bisherigen Ruhrland useums der

Stadt Essen durch Ausstellungen und andere Veranstaltungen im Museum und an an-

; •  e en Orten  e  Allge einheit zugänglich zu machen, sie zu erhalten, sie zu erweitern

so ie durch Forschung, Dokumentation und Publikation zu erschließen,

- Ausstellungen und Veranstaltungen zu natur-, kultur-,  unst- und mediengeschiehtlichen

Themen durchzuführen, in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Museen,

- museumspädagqgische Vermittlungsarbeit zu leisten und insbesondere die kulturelle

und naturwissenschaftliche Kompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern,

¦ - mit Vereinen, Initiativen, Instituten! Universitäten etc. zu  ooperieren,

- Bäu- un  Naturdenkmaie im Ruhfgebiet durch kultur- und naturgeschichtliohe Bildungs-

¦ arbeit zu erschließen und inhaltiich zu betreuen,
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- das Miheralienmuseum,  as Deilbachtal, die Musterwohnung in der Margarethenhö e

und  en Hälbac hammer wissensc aftlich und pädagogisch zu betreuen*

Dabei versteht sich das Ruhr Museum-als Einrichtung zur Natu - und Kultu geschichte des

Ruhrgebiets. •

(4) Die Stiftung kann sich zur Erfüllun  ihrer Aufgaben Hilfspersphen i. S. des § 57'Abs. 1 Satz

2 der Abgabenordnung bedie en, soweit sie die Aufgaben nicht selbst  ahrnimmt.

§3
Selbstlosigkeit

' (1) Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, .

( ) . Mittel- der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(3) Die Stiftung kann Zweckrücklageh bilden, soweit für die Verwendung diese  Rüc lagen

• konkrete Zeit- und Zielvorsteliungen bestehen.

(4) Unabhängig hiervon sollte die nach  en Vorschriften des steuerlichen Gemeinhützi keits-

rechts zulässige freie Rücklage (§ 58 Nr. 7 a AO), sofern es das Er ebnis der Stiftung zu¬

lässt, zur Kapitalerhaltung in voller Höhe dotiert werden..

(5) E ne Inanspruchnahme des Kapitals selbst ist untersagt, auch wenn dies in der Absicht ge¬

schehen soll, das Kapital s äter aus den Einkünften wieder zu ergänzen.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch

un erhältnismäßi  hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4
Stiftungsvermögen

(1) Das Land .NRW, die Stadt Essen und der Landschaftsverband Rheinland haben als Stifter

die Stiftung Ruhr Museum errichtet. Das Stiftungsvermö en ergibt sich, aus dem Stiftungs¬

geschäft. Im Rah en dieses Stiftungsgeschäftes haben die vorgenannten Stifter die un¬

selbständige Stiftung Ruhr Museum mit einem Barvermögen von zusammen € 30.000,00

ausgestattet, wobei die Stifter jeweils einen Betrag von € 10.000,00 zugewendet haben.
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(2) Das Stiftungsvermögen Ist in seinem Werte ungeschmälert zu erhalten.

(3) Dem Stiftungsyermä en wachsen alle Zuwendungen zü, die dazu bestimmt sind (Zustiftun¬

gen).

(4) Die Stifter steilen über das Stiftungsvermögen hinaus zusätzliche Mittel über Zuwendungs¬

verträge oder andere Finanzierüngszusagen zur Verfü ung.

§5
Kurato ium

(1) Das Kuratorium der unselbständigen Stiftun  Ruhr Museum  esteht aus 6 Mit liedern des

uratoriums der Stiftung Zollverein, von denen jeweils 2 vom Land N W, der Stadt Essen

und dem Landschaftsverbartd Rheinland entsandt werden.

(2) Der Vorsitzende und der Stellve treter werden aus der Mitte des Kuratoriu s gewählt. Der

Vorsitzende im Fall seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende - leitet die Sit-

: zungen und vertritt das Kuratorium gegenüber Dritten.

(3) Die Mit lieder des Kuratoriu s sind jeweils für eine gemeinsame Amtsperibde von S Jahren

zu bestellen. Wiederbestellung ist zulässi . Für innerhalb der Amtsperiode aus dem Ku ato¬

rium ausgeschiedene Kuratoriu smitglieder sind vom jeweiligen EntsendüngsbereGhtfgten

für die restliche Amtsperiode Nachfolger zu entsenden. Endet die Mitgliedschaft eines Kura¬

toriu s itglieds im Kuratorium der Stiftung Zoll erein aus einem der in § 12 Ziffer 5 der

Satzung der Stiftung Zollverein genannten Gründe, endet auch seine Mitgliedschaft im Ku¬

ratorium der Stiftung Ruhr Museu . Die Mitglieder des Kuratoriums können sich durch  on

Ihnen im Einzelfall zu be ollmächtigende Personen vertreten lassen.

¦ l

( ) Das Küratorium gibt sich eine Geschäftsordnung. Es  ird von seinem Vorsifzehden j hrlich

mindestens, einmal züsämmengefuferi. Auf  ntrag von  indestens  /3 seiner  itglieder

¦ muss das Kuratorium innerhalb von drei Wochen einberufen  erden.

(5) Die Mitglieder des Kuratoriu s sind ehrena tlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz der

ihnen entstandenen Auf endungen. ' '
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§6
Aufgaben des Kuratoriums, Beschlussfassung

(1) Das Kuratorium fördert und unterstützt die Erhaltung des Stiftungsvermögens und berät die

Or ane der Stiftung Zollverein und den Direktor des Ryhr Museums über wesentliche Ange¬

legenheiten des Ruhr Museums.

(2) Das Kuratoriu  fasst Empfehiun sbeschiüsse insbesondere über

ä) die Grundsätze für die Verwaltung des Stiftungsvermö ens,

b) den jährlichen Wirtschaftplan und die mittelfristige Finanzplanung,

c) den Jahresabschluss,

d) die Berufung und Entlastung des Direktors des Rühr Museums, ' •

e) Satzungsänderungen sowie die Auflösung de  Stiftung oder ihre  usammenlegung mit

anderen Stiftungen.,

(3) Das Kuratorium Ist beschlussfähig; wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend

sind sowie der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende anwesend ist.

(4) Beschlüsse des Kuratoriums werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen  e¬

fasst, soweit die Satzun  nichts anderes bestimmt. Stimmenthaltungen' urtd- ungültige

Sti men gelten ajs Neinstimmen. Beschlüsse im schriftlichen Verfahren bedürfen der

Mehrheit der satzungsmäßigen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor¬

sitzenden, im Falle seiner Verhinderung die des stellvertretenden Vorsitzenden den Aus¬

schlag. . .

(5). Der Vorsitzende des Kuratoriu s wird bei Bedarf vom stellvertretenden Vorsitzenden ver¬

t eten. Im Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsitzende gehalten, nur i  Auftrag oder

bei Verhin erun  des Vorsitzenden t ti , zu werden, '

(6) Über die Ergebnisse der Sitzungen sowie die i  schriftlichen Verfahren gefassten Be¬

schlüsse sind Niederschriften zu fertigen,  om Vorsitzenden und dem Protokollführer zu un¬

terzeichnen und älien Mitgliedern des Kuratoriums so ie dem Direktor des RUhr'Museums

.zuzuleiten.

§7
Direktor des Ruhr Museums

(1) Die fachliche Leitung des Ruhr Museums oblie t dessen  irektor in eigener Verantwortung.

Sofern der Direktor des Ruhr Museums nicht Mitglied des Vorstandes der Stiftung Zollver¬
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ein ist,  at er  nsoweit für die fachliche Leitung des Ruhr Museums die .Stellung eines ber

sonderen Vertreters.im Sinne  on § 86 i. V. m § 30 BGB für die Stiftung Zollverein Inne. Die

fachliche Le tung des Museumsbetriebs umfasst insbeson ere folgende Angelegenheiten:'

- Sammlung.

Bewahrung und Erhaltung •

- Forschung ' .

- Ausstellungen .' ' . '

- Bildung, Museumspä agogik •

Die nicht-fachlichen An elegenheiten werden organisatorisch im Verbund mit den entspre-.

chenden Fachbereichen der Stiftung Zollverein geführt. Dazu gehören insbesondere die

folgenden Aufgabenfelder:

Öffentiichkeitsarbeit/Kommunikation • ¦ •

- -Mar etin  . ' 1

- Ver altung

• Zentrale Dienste. ! .

(2) Der Direktor des Rühr Museums wird vom Stiftungsrat der Stiftung Zollverein berufen. Er

kann nichf zugleich Mitglied  es Kuratoriums sein.

§8
Aufgaben des Direktors des Ruh  Museums

Der Direktor des Ruhr Museums beruft im Aufträge des Kuratoriums dessen Sitzung ein, berei¬

tet dessen Sitzungen vor, nimmt an den Sitzungen teil, führt Beschlüsse des Stiftungsrates der

Stiftung Zollverein hinsichtlich des Ruhr Museums aus und erle igt die laufen en Geschäfte

des Ruhr Museums sowie die im Rahmen  on Geschäftsordnungen ihm übertragenen Auf a¬

ben. Darüber hinaus  ehende Geschäfte bedürfen der.vorherigen Zusti mung des Stiftun sra¬

tes der Stiftung Zollverein. Zu den laufenden Gesohäften gehören insbesondere

- die mit der Stiftung verbundenen re elmäßig wiederkehrenden Rechtsgeschäfte, soweit

diese durch  en vom Stiftungsrat der Stiftung Zollverein genehmigten Wirtsöhäftsplah ge¬

deckt sind,

die vierteijäh llche schriftliche Berichterstattun  über die finanz irtschaftliche Ent icklun 

gegenüber  em Stiftungsrat der Stiftung Zollverein,
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die Anstellung und Entlassung von Mitarbeitern, die durch den vöm Stiftüngsrat der Stiftung

Zollverein genehmigten Stellenplan gedeckt sind und ein in der Geschäftsordnung festge¬

legtes Jahresgehalt nicht überschreiten, .

die Berichterstattung über die Tätigkeit der  tiftung gegenüber dem Kuratorium.

§9
T euhandverwaltun 

(1) Die Stiftung Zollverein (Treuhänderin) verwaltet das Stiftungsver ögön getrennt von ihrem

Vermögen. Das Stiftun svermögen so ie die als Dauerleihgabe  on der Stadt Essen an die

Stiftung übergebene Sammlung ist bei der Treuhänderin' zu unterhalten und pfleglich zu be¬

handeln.

(2) Die Stiftung Zollverein informiert das Kuratorium auf den 31 .•12. eines jeden Jahres anhand

eines Berichtes über das. Vermögen der Stiftung und die Verwendung der Erträge sowie die

sonstigen für die Erf llung des Stiftungszweckes verfügbaren Mittel. Im Rahmen ihrer öf¬

fentlichen Berichterstattung sorgt sie auch für eine ange essene Publizität der Arbeit der

Stiftung.

§10
Wirtschaftsplän und riiittelfristige Finanzplanung

• • 1 ' . • •

(1) Der Direktor stellt für jedes Geschäftsjahr im Einvernehmen mit dem Geäamtvorstand der

Stiftung Zollverein einen Wirtschaftsplan entsprechend der für gemeindliche Eigenbefriebe

eltenden Regelungen (E folgs , Finanz- und Investitionsplan einschließlich Stellenplan und

mittelfristiger Finanzplan) auf und legt ihn rechtzeitig vor dem Beginn des  eschäftsjahres

dem Kuratoriu  zur Beratung  pr.

(2) Nach der Beratun  durch das Kuratorium ist der Wirtschaftsplan rechtzeiti   or Beginn des

Geschäftsjahres de  Stiftüngsrat der Stiftun  Zollverein zur Genehmi ung vorzulegen.

§11
Auflösung der Stiftung

Das Kuratorium der unselbständigen Stiftung Ruhr Museum kann Vorschlä e zur Auflösung der

Stiftung machen, wenn die Umstände es nicht mehr zulassen, den Stiftungszweck dauernd und

nachhaltig zu erfüllen.
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§12
Vermägensanfall

(1) Im Falle der Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das

. Vermögen der Stiftun  an die Stadt Essen, die es unmittelbar und ausschließlich für ge¬

meinnützige Zwecke zu verwenden hat.

(2) Im Falle der Beendigung der von den Stiftern gemäß .§ 4  bs  4 dieser Satzung gewährten

Finanzierungszusagen oder des Eintretens eines sonstigen Ereignisses im Vermögensbe-

reich der unselbständigen Stiftung Ruhr Museum, das zu einer wesentlichen Beeinträchti¬

gung des Erhaltes des übrigen "Vermögens der Stiftung Zollverein führt, erfolgt

entsprechend §.5 Abs. 2 der Satzun  der Stiftung  ollverein eine Beendigun  der treuhän-.

derischen Ver altung durch die Stiftung Zollverein als Stiftungsträgerin und eine Rücküber¬

tragung der Stiftun  Ruhr Museum.an die Stadt Essen, die das Vermögen unmittelbar und

ausschließlich für gemeinnützige Z ecke zu verwen en hat

(3) Im Fall der Rücküberfragun . der Stiftun  Ruhr Museum an die Stadt Essen ge  . § 5 Abs. 2

der Stiftungssat ung Zollverein  erden die. daraus resultierenden finanziellen Belastungen

. bis zu  Verabschiedung einer Neukonzeption für das Ruhr  useum, längstens aber für ei¬

nen Zeitraum von fünf Jahren, von den Stiftern in dem Verhältnis getragen, in dem sie vor

der Rückübertragun  ante lige Finanzierüngsbeiträge an die unselbständige Stiftung Ruhr ¦

Museum verpfl chtet waren zu zahlen. In der Zeit bis zur Verabschiedung einer Neukonzep- 

tion für das Ruhr Museu  werden das Land NRW und der Landschaftsverband Rheinland

in die Entscheidungen der Stadt Essen als Träger des Ruhr Museums iri angemessener

Form einbezögen.

§13
Stellung des Finanzamtes

Beschlüsse über Satzun sänderungen und über die Auflösung der Stiftung sind dem zuständi¬

en Finanzamt anzuzeigen. Für Satzungsänderungen, die den Z eck der Stiftung betreffen, Ist

die  in illigun  des Finanzamtes einzuholen.
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